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Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten für die 
Bezuschussung von Bildungsmaßnahmen für 
Kolpingsfamilien und Bezirke. 
 
1. Über das Offizialat 

 
Unter www.das-offi-foerdert.de sind alle wichtigen 
Informationen und Formulare zu finden, um sich über 
unsere Fördermittel zu informieren oder diese zu 
beantragen.  
 
Das Offi fördert – so lautet der Name dieser 
Homepage. Zahlreiche Projekte und Maßnahmen 
werden vom Offi finanziell und inhaltlich bezuschusst. 
 
Das Bischöflich Münstersche Offizialat fördert 
Exerzitien und Besinnungstage, Familien- und 
Jugendmaßnahmen, Gremienarbeit und die 
Qualifizierung Ehrenamtlicher in den Pfarreien und den 
katholischen Verbänden im Offizialatsbezirk. 
 
Für uns interessant sind: 
a. Geistliche Einkehr → ein- oder mehrtägige 

Besinnungstage 
b. Religiöse Maßnahmen für Eltern mit Kindern & 

Großeltern mir Enkelkindern → Religiöse 
Familienmaßnahmen (Familientage & 
Familienfreizeiten) 

c. Religiöse Maßnahmen für Kinder & Jugendliche 
d. Gremienarbeit 
e. Qualifizierung Ehrenamtlicher 
f. Wallfahrten und Pilgerreisen (förderberechtigt sind 

nur Pers. zwischen 8-35 Jahren) 
 
Was eingereicht werden muss: 
a) Antragsformular (einen Monat vorab) 

http://www.das-offi-foerdert.de/


b) Programm/Sachbericht 
c) TN-Liste 
d) Mögliche Honorarquittung 
e) Verwendungsnachweis (mit original TN-Listen & 
Kopien aller Rechnungen) 
 
Werden alle Unterlagen zeitnah, bis 8 Wochen, nach 
der Maßnahme eingereicht beim Offizialat, erfolgt die 
Auszahlung. 

 
 
2. Über die kath. Erwachsenenbildung Niedersachsen 

(KEB) 
 
Was beachtet werden muss: 
a) Vorabveröffentlichungen der geplanten 
Veranstaltungen im Jahresprogramm und durch 
Ankündigungen in Pfarr- oder Kurznachrichten mit dem 
KEB Logo 
 
 
 
b) KEB TN-Liste → nur Originale, keine Kopien mit 
kompletter Adresse und Unterschrift von mind. 7 
Teilnehmenden über 16 Jahre 
c) Protokollbogen 
d) Begrifflichkeiten, die im Kurzbericht nicht 
auftauchen sollten: Führungen, Stadtrundfahrt, 
Besichtigung (werden nicht anerkannt) 
e) Alle Maßnahmen müssen bei uns (Kolpingwerk 
Land Oldenburg) eingereicht werden. Wir kümmern 
uns um die weitere Bearbeitung und Weitergabe. 
 
Die Auszahlung erfolgt durch Mittelzuweisung der kath. 
Erwachsenenbildung an das Kolpingwerk Land 
Oldenburg, in der Regel 1,5 – 2 Jahre zeitversetzt! 
Danach leiten wir die Mittel weiter! 



 
Derzeit werden je nach Maßnahme je 
Unterrichtsstunde 2,50 € (für allg. Bildung, 
Ehrenämter) und 7,50 € (für Werte & Normen, 
politische Bildung) ausgezahlt. 

 
Damit fördern wir jede Unterrichtsstunde mit deutlich 
mehr Geld, als wir von der KEB erhalten. Ob und wie 
lange wir dies aufrechterhalten können, ist abhängig 
von einem Budget, dass uns immer wieder neu 
berechnet von der KEB zur Verfügung gestellt wird. 
 
Alle Informationen hierzu auch auf unserer Kolping 
Homepage unter 
 
https://www.kolping-ms.de/oldenburg/service-und-
download/Kolping-A-Z/Z.php 
 

Stand: Oktober 2023 
 

 
 

Andreas Bröring 
Geschäftsführer 
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Kolpingwerk Land Oldenburg e.V 
Geschäftsführer  
Bahnhofstraße 8 

49377 Vechta 

Telefon +49 4441 872-273 
Mobil +49 151 14777111  

E-Mail info@kolping-land-oldenburg.de 
www.kolping-land-oldenburg.de 
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